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In der Folge bitten sie um Beantwortung von insgesamt 25 Fragen. Zu diesen Fragen lagen 

dem MLR nur vereinzelt eigene Kenntnisse vor, deshalb erfolgte eine Abfrage von weiteren 

Informationen beim Regierungspräsidium Tübingen (RPT). In den anderen Regierungsbezirken 

werden keine nichtmenschlichen Primaten (in der Folge und soweit nicht näher bezeichnet: 

Primaten) in Forschungseinrichtungen gehalten oder eingesetzt.

Im Rahmen der Beantwortung wird davon ausgegangen, dass Sie über die tierschutzrechtli­

chen Anforderungen an die Durchführung von Tierversuchen (Bundesrecht: Tierschutzgesetz, 

Tierschutz-Versuchstierverordnung sowie Versuchstiermeldeverordnung) informiert sind. 

Weiterhin hat das RPT in Abstimmung mit dem MLR geprüft, in welcher Weise und Detailliert­

heit - auch unter Berücksichtigung der Interessen Dritter und des Ermittlungsaufwands - 

geantwortet werden kann.

Zu Ihren Fragen im Einzelnen:

Zum Fragenbereich Einrichtungen:

7. W/e viele Primaten wurden in den letzten fünf Jahren (aufgeschlüsselt nach Jahren) 

durch die Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG verwendet? Bitte nach Affen­

art und Versuchszweck aufschlüsseln.

Zul.:

Dem RPT ist die Zahl der tatsächlich verwendeten Tiere nicht bekannt.

Primaten werden häufig über mehrere Jahre und auch in mehreren Projekten verwendet. 

Die Statistik gemäß Versuchstiermeldeverordnung schlüsselt nicht nach Verwender auf 

und lässt keine Rückschlüsse auf die Anzahl der innerhalb von 5 Jahren tatsächlich ver­

wendeten Tiere zu. Die insgesamt neu verwendeten Tiere sind in den Antworten zu den 

Fragen 4 und 5 (s. dort) angegeben.

2. Welche weiteren Einrichtungen in Baden-Württemberg verwenden Primaten in der 

Forschung? Bitte nach Einrichtung, Versuchszweck und Träger (staatlich, privat) auf­

schlüsseln.

Zu 2.:

Primaten werden im Bereich der Universität Tübingen in der Grundlagenforschung ver­

wendet. Es handelt sich um eine staatliche Einrichtung, teilweise mit externer Beteiligung. 

Die Forschungseinrichtungen informieren teils auch selbst über die durchgeführten

Tierversuche:

https://uni-tuebinqen.de/forschunq/forschungsschwerpunkte/cin/mission-methoden/tierversu- 

che/

https://www.tierversuche-verstehen.de/warum-wissenschaftler-tierversuche-mit-affen-durch-  

fuehren/

https://uni-tuebinqen.de/forschunq/forschungsschwerpunkte/cin/mission-methoden/tierversu-che/https://www.tierversuche-verstehen.de/warum-wissenschaftler-tierversuche-mit-affen-durch-fuehren/
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3. Welche Affenarten werden jeweils gehalten bzw. verwendet?

Zu 3.:

Makaken (Rhesusaffen; Javaneraffen) und Weißbüschelaffen (Marmoset; CalLithrix jac- 

chus).

4. Wie viele der gehaltenen Affen werden jeweils aktiv in Tierversuchen eingesetzt?

5. Wie viele Tiere sind vorübergehend pausierend, in Reserve, in Quarantäne, regenerie­

rend oder unfähig, aktuell eingesetzt zu werden?

Zu 4. und 5.:

Dem RPT ist nicht bekannt, wie viele der gehaltenen Affen jeweils gerade tatsächlich 

aktiv in Tierversuchen eingesetzt werden oder aus welchen Gründen derzeit nicht.

Aus den jährlichen Versuchstierstatistiken sind folgende Tierzahlen für eine Erstverwen-

dung von Primaten in Baden-Württemberg zu entnehmen:_____ _________

Tierart 2020 2021 2022 2023 2024

Marmoset- 

ten oder Ta- 

marine

1 0 1 0 0

Javaneraf­

fen
8 2 1 15 2

Rhesusaf­

fen
4 0 0 0 4

6. Welche Versuchsarten werden durchgeführt (z. B. toxikologische Tests, Pharmakolo­

gie, Impfstoff Tests etc.)?

Zu 6.:

Die beim RPT beantragten Versuchsvorhaben an Primaten werden zu Zwecken der 

Grundlagenforschung oder der Entwicklung und Herstellung sowie Prüfung der Qualität, 

Wirksamkeit oder Unbedenklichkeit von Arzneimitteln durchgeführt.

7. Wie hat sich die Anzahl der Affen, die zu Versuchszwecken gehalten werden, in den 

letzten 5 Jahren entwickelt? Bitte aufgeschlüsselt nach Einrichtung, Art und aktiver Ver­

wendung bzw. pausierend.

Zu 7.:

Auch dies ist dem RPT nicht bekannt. Zu neu verwendeten Tieren siehe Tabelle in der 

Antwort zu Fragen 4 und 5.

8. Welche Planungen bestehen derzeit für Aufbau, Erweiterung oder Abbau von Einrich­

tungen, in denen Affen gehalten werden?

Zu 8.:

Dem RPT liegen keine Informationen über geplante Änderungen bestehender Haltungs­

kapazitäten vor.
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9. Gibt es Berichte, die im Einklang mit der Transparenz über Tierversuche öffentlich zu­

gänglich sind, die Auskunft über die Art der Versuche, Nutzen und Schaden geben? Bitte 

nach Einrichtung aufschlüsseln.

Zu 9.:

Neben der Berichterstattung nach Versuchstiermeldeverordnung ist gemäß § 41 TierSch- 

VersV durch den Antragsteller zu jedem Versuchsvorhaben die „Nichttechnische Projekt­

zusammenfassung“ (NTP) zu erstellen, die unter anderem Informationen zum Zweck des 

Versuchs sowie der Anzahl und Belastung der verwendeten Tiere enthalten. Diese werden 

seitens der Genehmigungsbehörde nach Erteilung der Genehmigung an das zuständige 

Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) übermittelt, welches sie in der Datenbank „Ani- 

malTestlnfo“ (www.animaltestinfo.de') veröffentlicht.

Die NTPs werden im Rahmen der Beteiligung nach dem Gesetz über Mitwirkungsrechte 

und das Verbandsklagerecht für anerkannte Tierschutzorganisationen (TierSchMVG) 

auch an das gemeinsame Büro übermittelt.

Siehe hierzu folgende Datenbanken:

https://www.animaltestinfo.de/ 

https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/animals-science/statistics-and-non- 

technical-proiect-summaries en'

Zum Fragenbereich: Herkunft, Geschlecht, Alter:

1. Aus welchen Ländern stammen die Affen (z. B. Zucht, Import) für die Haltung in den 

genannten Einrichtungen?

Zu 1.:

Deutschland; Mauritius; bei Weißbüschelaffen gegebenenfalls in geringem Umfang auch 

Eigenzucht.

2. Wurden hierfür Importgenehmigungen erteilt und, falls ja, von wem und auf welcher 

rechtlichen Grundlage?

Zu 2.:

Das RPT ist nicht für die Erteilung von Einfuhrgenehmigungen zuständig.

Nach Kenntnis des MLRs werden Primaten vielfach über andere Einrichtungen in DE oder 

anderen Mitgliedstaaten bezogen. Die Einfuhr sowie Quarantänemaßnahmen etc. erfolgen 

dann über den jeweiligen Importeur. Zur Herkunft von Primaten hat die EU-Kommission 

Studien durchgeführt, die zweite Studie mit Daten aus dem Jahr 2022 ist abrufbar unter: 

https://circabc.europa.eu/ui/qroup/8ee3c69a-bccb-4f22-89ca- 

277e35de7c63/librarv/071d3900-13f9-4ab9-b888-Tlae93a4fe15/details?download=true

https://www.animaltestinfo.de/
https://environment.ec.europa.eu/topics/chemicals/animals-science/statistics-and-non-technical-proiect-summaries
https://circabc.europa.eu/ui/qroup/8ee3c69a-bccb-4f22-89ca-
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3. W/e gestaltet sich die Altersstruktur der Primaten? Bitte jeweils nach Art und Alter der 

einzelnen Tiere aufschlüsseln.

Zu 3.:

Da dem RPT nicht bekannt ist, wie viele Primaten in den betreffenden Einrichtungen tat­

sächlich gehalten werden, kann die Altersstruktur nicht mit seriösen Daten angegeben 

werden.

Aufgrund der Vielfalt der Forschungsziele und der unterschiedlichen Einsatzdauer ist die 

Altersstruktur der verwendeten Tiere sehr variabel.

4. Wie gestaltet sich jeweils die Geschlechtsverteilung (Anzahl weiblich/männlich) bei 

den gehaltenen Affen?

Zu 4.:

Die genaue Verteilung der Geschlechter der tatsächlich gehaltenen Tiere ist dem RPT nicht 

bekannt. Je nach Forschungsziel werden sowohl männliche als auch weibliche Tiere ein­

gesetzt und gehalten.

Zum Fragenbereich Genehmigungen:

7. Bis wann gelten jeweils die erteilten Genehmigungen? Bitte nach Institutionen und 

jeweils Versuchsreihe aufschlüsseln.

Zul.:

Gemäß § 33 TierSchVersV ist die Genehmigung eines Versuchsvorhabens auf höchstens 

fünf Jahre zu befristen.

Derzeit sind im Zuständigkeitsbereich des RPTs vier Versuchsvorhaben an Primaten ge­

nehmigt, die bis 2029 bzw. 2030 befristet sind.

2. Wie oft werden diese Genehmigungen überprüft, beispielsweise durch behördliche 

Kontrollen, und wie viele davon erfolgen unangekündigt?

Zu 2.:

Die Überwachung der Tierhaltungen sowie der Durchführung der genehmigten Verfahren 

erfolgt durch das örtlich zuständige Landratsamt (Veterinäramt) entsprechend den Vorga­

ben von § 16 TierSchG.

Einrichtungen, in denen Primaten zu wissenschaftlichen Zwecken gehalten, gezüchtet 

oder verwendet werden, sind gemäß § 16 Abs. 1 Satz 6 TierSchG mindestens einmal jährlich 

zu kontrollieren. Nach Satz 7 erfolgt ein angemessener Anteil der Kontrollen unangekün­

digt.

Zur Durchführung der Kontrollen hat das MLR im Rahmen des Qualitätsmanagementsys­

tems der Veterinärverwaltung eine Verfahrensanweisung erlassen.
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3. Gab es in den letzten fünf Jahren Beanstandungen oder Verstöße und falls ja, welche 

Konsequenzen ergaben sich jeweils daraus?

Zu 3.:

Das RPT verweist hierzu auf die Zuständigkeit der jeweiligen unteren Verwaltungsbehörde. 

Soweit diese Mängel oder Verstöße feststellt, ergreift sie die erforderlichen Maßnahmen.

Zum Fragenbereich Haltung der Tiere:

1. Wie sind die Tiere räumlich untergebracht (z. B. Außenanlagen, Innenraume, Meter 

Flache pro Tier, Kletter- und Beschäftigungsmöglichkeiten)?

2. Werden Sozialkontakte ermöglicht (Gruppenhaltung) und, falls ja, wie groß sind die 

Gruppen und wie gestaltet sich die Geschlechterzusammensetzung?

3. Werden Affen einzeln gehalten und, falls ja, wie viele Tiere sind betroffen und wie 

lange erfolgt die Einzelhaltung und zu welchem Zweck?

4. Wie werden Einzeltiere sozial und verhaltensorientiert versorgt (z. B. Sichtkontakt, 

akustischer Kontakt, Beschäftigung)?

Zu 1. bis 4:

Die Tierhaltungen erfüllen die rechtlichen Vorgaben gemäß § 1 Abs. 1 TierSchVersV i.V.m. 

Anhang III der Richtlinie 2010/63/EU und verfügen jeweils über die erforderliche Erlaubnis 

nach § 11 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 TierSchG.

Die Haltung soll dabei grundsätzlich in Gruppen oder paarweise erfolgen. Einzelhaltung 

kann nur in besonders begründeten Ausnahmefällen vorübergehend oder dauerhaft erfor­

derlich werden.

Zum Fragenbereich Todesfälle und Ursachen:

1. Wie viele Affen sind in den letzten 5 Jahren in den jeweiligen Einrichtungen verstorben 

oder mussten eingeschläfert werden? Bitte nach Einrichtung und Affenart aufschlüs­

seln.

Zul.:

In den letzten 5 Jahren wurden an der Universität Tübingen 15 Tiere euthanasiert, ein Tier 

ist spontan verstorben. Es handelt sich dabei um Rhesusaffen und Weißbüschelaffen. Wei­

tergehende Informationen Liegen dem RPT nicht vor.

2. Für welche Todesursachen bzw. Indikationen wurden Einschläferungen durchgeführt?

Zu 2.:

Indikationen für die Euthanasie der Tiere sind in den allermeisten Fällen versuchsbedingt 

(postmortale Untersuchungen), können im Einzelfall aber auch medizinisch bedingt sein.




